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Text 

§ 13 

Befristete Dienstverträge - Benachteiligungsverbot, Informationspflicht 

(1) Gemeindebedienstete mit einem auf bestimmte Zeit eingegangenen Dienstverhältnis dürfen gegenüber 
Gemeindebediensteten mit einem auf unbestimmte Zeit eingegangenen Dienstverhältnis nicht benachteiligt 
werden, es sei denn, sachliche Gründe rechtfertigen eine unterschiedliche Behandlung. 

(2) Die Gemeinden haben Gemeindebedienstete mit einem auf bestimmte Zeit eingegangenen 
Dienstverhältnis über in der Gemeinde frei werdende Dienstverhältnisse auf unbestimmte Zeit zu informieren. 
Die Information kann durch allgemeine Bekanntgabe an einer geeigneten für die Gemeindebediensteten leicht 
zugänglichen Stelle erfolgen. 


